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RS OGH 1965/12/21 7Ob278/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.12.1965

Norm

AFB Art14

VersVG §62 Abs1

Rechtssatz

Die Kosten des Wiederaufbaus eines abgebrannten Gebäudes an sich, können nicht Rettungsaufwand sein, daher

auch nicht der Aufwand an Zinsen für Fremdkapital zum früheren Beginn des Wiederaufbaus (angeblich verspätete

Auszahlung der Entschädigungssumme!).
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